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***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck 
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2007)0817),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und die Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0008/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des 
Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Mitteilung der Kommission 
„Eine Energiepolitik für Europa“  wurde 
angeregt, dass die Europäische Union sich 
verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 % 
gegenüber dem Niveau von 1990 zu 
senken. Als verbindliche Zielsetzung 
wurde vorgeschlagen, bis 2020 in der 

(4) In der Mitteilung der Kommission 
„Eine Energiepolitik für Europa“ wurde 
angeregt, dass die Europäische Union sich 
verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 % 
gegenüber dem Niveau von 1990 zu 
senken. Als verbindliche Zielsetzung 
wurde vorgeschlagen, bis 2020 in der 
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Gemeinschaft die Energieeffizienz um 
20 % zu steigern, den Anteil erneuerbarer 
Energieträger auf 20 % zu erhöhen und bei 
Biokraftstoffen einen Marktanteil von 
10 % zu erreichen, um unter anderem die 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung des Brennstoffmix zu 
verbessern. 

Gemeinschaft die Energieeffizienz um 
20 % zu steigern, den Anteil erneuerbarer 
Energieträger auf 20 % zu erhöhen und bei 
nachhaltig erzeugten und zertifizierten 
Biokraftstoffen einen Marktanteil von 
10 % zu erreichen, um unter anderem die 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung des Brennstoffmix zu 
verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die umfassendere Anwendung 
bestimmter Technologien, wie 
beispielsweise Antrieb von Fahrzeugen 
durch Wasserstoff, LPG (verflüssigtes 
Erdölgas) oder CNG (komprimiertes 
Erdgas) erfordern möglicherweise hohe 
Anfangsinvestitionen unter anderem für 
die Infrastruktur, weshalb die 
Kommission prüfen sollte, inwieweit 
transparente und nicht diskriminierende 
Regeln für die Gewährung staatlicher 
oder gemeinschaftlicher Beihilfen für 
solche Investitionen zum Nutzen der 
Umwelt geschaffen und beibehalten 
werden können.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Laut der Folgenabschätzung der 
Kommission werden, wenn diese 
Richtlinie in Kraft tritt, 50 % der 
gekauften Fahrzeuge der besten 
Marktalternative entsprechen, was die 
über die gesamte Lebensdauer 
anfallenden Kosten, einschließlich 
externer Kosten anbelangt.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Städte, die sich zu umweltbewussten 
Städten erklären wollen, sollten darin 
ermutigt werden und es sollten ihnen 
Möglichkeiten geboten werden, sich 
durch transparente und systematische 
Veröffentlichung im Internet von 
Informationen, Berechnungen, 
Entscheidungen und Richtwerten im 
öffentlichen Beschaffungswesen gemäß 
dieser Richtlinie als solche auszuweisen.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gegenstand Gegenstand und Ziel
Gemäß dieser Richtlinie müssen 
Auftraggeber und Beschaffungsstellen im 
Sinne der Richtlinien 2004/17/EG  und 
2004/18/EG  sowie Unternehmen, die 
aufgrund eines mit einer Behörde 
geschlossenen Vertrags oder einer 
behördlichen Lizenz, Erlaubnis oder 
Genehmigung Verkehrdienste erbringen, 
bei der Beschaffung beziehungsweise der 
Anschaffung von Straßenfahrzeugen die 
über die gesamte Lebensdauer anfallenden 
Kosten des Energieverbrauchs, der CO2-
Emissionen und der Schadstoffemissionen 
als Vergabekriterien beziehungsweise als 
Anschaffungskriterien berücksichtigen, um 
so saubere und energieeffiziente Fahrzeuge 
zu fördern.

Mit dieser Richtlinie soll der Markt für 
umweltfreundliche und energieeffiziente 
Fahrzeuge begünstigt und gefördert 
werden, indem im öffentlichen 
Beschaffungswesen die tatsächlichen 
über die gesamte Lebensdauer 
anfallenden Kosten einschließlich der 
Umweltkosten als aktives Kriterium 
einbezogen werden. Gemäß der Richtlinie 
müssen Auftraggeber und 
Beschaffungsstellen im Sinne der 
Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 
sowie Unternehmen, die aufgrund eines 
mit einer Behörde geschlossenen Vertrags 
oder einer behördlichen Lizenz, Erlaubnis 
oder Genehmigung Verkehrdienste 
erbringen, bei der Beschaffung 
beziehungsweise der Anschaffung von 
Straßenfahrzeugen die über die gesamte 
Lebensdauer anfallenden Kosten des 
Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen 
und der Schadstoffemissionen als 
Vergabekriterien beziehungsweise als 
Anschaffungskriterien berücksichtigen, um 
so saubere und energieeffiziente Fahrzeuge 
zu fördern.
Mit dieser Richtlinie soll eine bestimmte 
Nachfrage an sauberen und 
energieeffizienten 
Straßenverkehrsfahrzeugen gewährleistet 
werden, die soviel Gewicht hat, dass die 
Hersteller und die Industrie sich 
veranlasst sehen, in die Entwicklung von 
Fahrzeugen mit niedrigem 
Energieverbrauch, geringen CO2- und 
Schadstoffemissionen zu investieren.

Or. en
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Auftraggeber und Beschaffungsstellen 
im Sinne der Richtlinien 2004/17/EG und 
2004/18/EG spätestens ab dem 1. Januar 
2012 bei sämtlichen Beschaffungen von 
Straßenfahrzeugen die über die gesamte 
Lebensdauer anfallenden Kosten des 
Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen 
und der Schadstoffemissionen als 
Vergabekriterien nach der in Artikel 3 
festgelegten Methodik einbeziehen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Auftraggeber und Beschaffungsstellen im 
Sinne der Richtlinien 2004/17/EG und 
2004/18/EG spätestens ab dem 1. Januar 
2010 bei sämtlichen Beschaffungen von 
Straßenfahrzeugen die über die gesamte 
Lebensdauer anfallenden Kosten des 
Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen 
und der Schadstoffemissionen als 
Vergabekriterien nach der in Artikel 3 
festgelegten Methodik einbeziehen. 

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens ab dem 1. Januar 2012 bei 
sämtlichen Anschaffungen von 
Straßenfahrzeugen für öffentliche 
Personenverkehrsdienste, die aufgrund 
einer behördlichen Lizenz, Erlaubnis oder 
Genehmigung erbracht werden, die über 
die gesamte Lebensdauer anfallenden 
Kosten des Energieverbrauchs, der CO2-
Emissionen und der Schadstoffemissionen 
als Kriterien nach der in Artikel 3 
festgelegten Methodik einbezogen werden.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens ab dem 1. Januar 2010 bei 
sämtlichen Anschaffungen von 
Straßenfahrzeugen für öffentliche 
Personenverkehrsdienste, die aufgrund 
einer behördlichen Lizenz, Erlaubnis oder 
Genehmigung erbracht werden, die über 
die gesamte Lebensdauer anfallenden 
Kosten des Energieverbrauchs, der CO2-
Emissionen und der Schadstoffemissionen 
als Kriterien nach der in Artikel 3 
festgelegten Methodik einbezogen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die lokalen, regionalen oder 
nationalen Behörden, die zu einem Anteil 
von mindestens 50% ihrer jährlichen 
spezifischen Anschaffungen saubere und 
energieeffiziente Fahrzeuge erwerben, 
können das Siegel „sauberer und 
energieeffizienter städtischer 
Straßenverkehr” verwenden. Die 
Kommission legt eine einheitliche 
Gestaltung dieses Siegels fest.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Absatz 1 - Buchstabe a - Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Der Kraftstoffverbrauch je Kilometer 
eines Fahrzeugs gemäß Absatz 2 wird in 
Energieverbrauch je Kilometer 
umgerechnet, wobei die 
Umrechnungsfaktoren in Tabelle 1 des 
Anhangs für den Energiegehalt von 
Kraftstoffen verwendet werden;

– Der Kraftstoffverbrauch je Kilometer 
eines Fahrzeugs gemäß Absatz 2 wird in 
Energieverbrauchseinheiten je Kilometer 
gerechnet, gleichgültig, ob dies - wie bei 
Elektrofahrzeugen - direkt erfolgt oder 
nicht. Soweit der Treibstoffverbrauch in 
anderen Einheiten angeben ist, wird er in 
Energieverbrauch je Kilometer 
umgerechnet, wobei die 
Umrechnungsfaktoren in Tabelle 1 des 
Anhangs für den Energiegehalt von 
Kraftstoffen verwendet werden;

Or. en
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a:
Transparenz

Um die öffentliche Debatte und die 
politischen Verhandlungen über die für 
die gesamte Lebensdauer anfallenden 
Kosten im Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Beschaffungswesen zu 
fördern, stellen die Mitgliedstaaten 
unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinien 2004/14/EG und 2004/18/EG 
sicher, dass alle in Artikel 2 aufgeführten 
Akteure die Informationen über Energie- 
und Umweltkosten gemäß Artikel 3 für 
jedes der eingehenden Angebote im 
Internet zur Verfügung.
Um die öffentliche politische Debatte 
weiter zu fördern, erstellt die Kommission 
einen Anzeiger auf der Grundlage der 
Berichterstattung gemäß Artikel 6 auf 
und macht diesen im Internet zugänglich, 
mit dessen Hilfe relativ ähnliche Städte 
und Regionen hinsichtlich der 
Umweltfreundlichkeit ihrer 
Beschaffungspolitik eingestuft und 
verglichen werden können.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erstellt ab dem in 
Artikel 8 festgelegten Datum alle zwei 

1. Die Mitgliedstaaten erstellen ab dem in 
Artikel 8 festgelegten Datum jedes Jahr 



PR\721683DE.doc 13/16 PE405.923v01-00

DE

Jahre einen Bericht über die Anwendung 
der Richtlinie und über die von einzelnen 
Mitgliedstaaten zur Förderung der 
Beschaffung sauberer und 
energieeffizienter Straßenfahrzeuge 
ergriffenen Maßnahmen.

für das betreffende Kalenderjahr eine 
Statistik über die Anzahl der von den in 
Artikel 2 aufgeführten Akteuren 
erworbenen Fahrzeuge, und zwar 
gegliedert nach folgenden vier 
Kategorien:
- Pkws,
- leichte Nutzfahrzeuge,
- Omnibusse,
- sonstige schwere Fahrzeuge,
Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission diese Informationen jährlich 
spätestens zum 30.  Oktober zusammen 
mit einer Einschätzung, inwieweit die 
Kriterien von Artikel 3 sich auf den Markt 
ausgewirkt haben.

2. In dem Bericht werden die 
Auswirkungen der Richtlinie und die 
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen 
beurteilt sowie gegebenenfalls Vorschläge 
unterbreitet.

2. Spätestens drei Jahre nach dem in 
Artikel 8 genannten Zeitpunkt und 
danach alle zwei Jahre erstellt die 
Kommission einen Bericht über die 
Anwendung der Richtlinie einschließlich 
der Informationen gemäß Absatz 1 und 
über die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten zur Förderung der 
Beschaffung sauberer und 
energieeffizienter Straßenfahrzeuge 
ergriffenen Maßnahmen. In dem Bericht 
werden die Auswirkungen der Richtlinie 
einschließlich quantitativer Indikatoren 
zur Bewertung des Umweltnutzens, die 
Berichte der Mitgliedstaaten und die 
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen 
beurteilt sowie gegebenenfalls Vorschläge 
unterbreitet.

Die Kommission stellt die absoluten und 
relativen Zahlen der erworbenen 
Fahrzeuge, die der besten 
Marktalternative hinsichtlich der über die 
gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten, 
einschließlich der externen Kosten, in 
jeder der vier in Absatz 1 genannten 
Kategorien in Beziehung zu dem 
gesamten Markt für diese Fahrzeuge und 
beurteilt, wie weit die in Artikel 3 



PE405.923v01-00 14/16 PR\721683DE.doc

DE

aufgeführten Kriterien sich auf den 
Markt ausgewirkt haben.
2a. Die Kommission beurteilt 
insbesondere, ob die erwartete 
Auswirkung, nämlich dass 50 % der 
erworbenen Fahrzeuge der besten 
Marktalternative hinsichtlich der über die 
gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten, 
einschließlich der externen Kosten, 
entsprechen, bis zum Jahr 2012 erreicht 
wird. Ist dies nicht der Fall, ist bis 
spätestens 2014 ein Vorschlag zu 
unterbreiten, um den Anteil der sauberen 
und energieeffizienten Fahrzeuge zu 
erhöhen und die erwartete und 
erwünschte Wirkung auf den Markt und 
die Umwelt sicherzustellen, 
erforderlichenfalls durch die Aufnahme 
verbindlicher Auswahlkriterien.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Einbeziehung früherer Empfehlungen des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit durch aktuellen Vorschlag
Der konkrete Vorschlag ersetzt einen früheren Vorschlag (KOM(2005) 634 endg.) und enthält 
in zentralen Bereichen – nach seiner Erörterung im Umweltausschuss – eine Reihe konkreter 
Empfehlungen des Berichterstatters und anderer Parlamentsmitglieder.

Zu den wichtigsten Elementen zählt, dass
 durch die Richtlinie alle Fahrzeuge erfasst werden
 die CO2-Emissionen einbezogen werden
 das Modell technologieneutral und flexibel ist (anstelle eines statischen Standards)
 das öffentliche Beschaffungswesen als Instrument zur Förderung umweltfreundlicher 

Fahrzeuge beibehalten wird
 spezifische regionale und kommunale Aspekte berücksichtigt werden, sodass dem 

Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen wird.

Berücksichtigung der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten
Die Richtlinie verpflichtet alle öffentlichen Beschaffungsstellen – bzw. Akteure, die im 
Namen oder aufgrund einer behördlichen Lizenz handeln –, nicht nur den Einkaufspreis, 
sondern auch die über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten des Energieverbrauchs, 
der CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen der Fahrzeuge zu berücksichtigen und 
dies als Anschaffungskriterium zu werten.

Öffentliches Beschaffungswesen als Katalysator für den Markt
Der Berichterstatter unterstützt ausdrücklich die Idee, das öffentliche Beschaffungswesen als 
Katalysator für einen Markt umweltfreundlicher Fahrzeuge zu nutzen, und hat deshalb eine 
Anpassung des Artikels 1 vorgenommen und dieses Element als eine entscheidende Absicht 
der Richtlinie hervorgehoben.
Das öffentliche Beschaffungswesen macht auf europäischer Ebene einen sehr wesentlichen 
Teil des Marktes aus, und wenn die Behörden als Wegbereiter für die Berechnung und 
Anwendung „der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten“ fungieren, lässt sich 
sicherstellen, dass die Automobilindustrie einen Anreiz für die Entwicklung von und 
Investitionen in umweltfreundlichere Fahrzeuge mit niedrigeren CO2- und 
Schadstoffemissionen erhält.

Transparenz und öffentliche Debatte
Wenn die auf kommunaler oder regionaler Ebene zu treffenden Entscheidungen über die 
Beschaffung von Fahrzeugen eine umweltfreundlichere Ausrichtung erhalten sollen, ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass Nichtregierungsorganisationen, Bürger und 
Lokalpolitiker Zugang zu Informationen über die Beschaffung von Fahrzeugen haben.
Der Berichterstatter hat daher auf einer Reihe von Gebieten Änderungen an der Richtlinie 
vorgenommen mit dem Ziel, die Transparenz und den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen auszubauen und die Vergleichsmöglichkeiten zu verbessern. 
Diese Änderungen setzen unter anderem voraus:

 dass alle Informationen zu den über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten im 
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Zusammenhang mit Beschaffungsentscheidungen von den kommunalen und 
regionalen Behörden im Internet veröffentlicht werden müssen

 dass die Kommission verpflichtet wird, eine Punktetabelle zu erstellen, die einen 
Vergleich von kommunalen und regionalen Behörden in Bezug auf die Beschaffung 
umweltfreundlicher Fahrzeuge ermöglicht

 dass eine „umweltfreundliche Beschaffungskennzeichnung“ eingeführt wird zur 
Verwendung durch kommunale und regionale Behörden, die bei der Beschaffung 
umweltfreundlicher Fahrzeuge eine Vorreiterrolle spielen 

Überprüfung und Bewertung der Auswirkungen der Richtlinie
Es ist wichtig zu bewerten, ob die Richtlinie in ihrer derzeitigen Form die gewünschte 
Wirkung erzielt. Deshalb hat der Berichterstatter eine Reihe von Änderungen vorgeschlagen, 
die eine konkrete Weiterverfolgung und Bewertung der Folgen für Märkte und Umwelt 
gewährleisten.
So wird die Kommission unter anderem verpflichtet:

 alle zwei Jahre einen Bericht zu Umsetzung und Folgen der Richtlinie für den Markt 
der unterschiedlichen Fahrzeugkategorien und für die Umwelt zu erstellen

 eine Bewertung dahingehend vorzunehmen, ob das erwünschte und erwartete Ziel von 
50 % der öffentlichen Beschaffungen im Jahr 2012 erreicht wird, und wie die 
Richtlinie, wenn dies nicht der Fall sein sollte, abzuändern ist, damit dieses Ziel 
erreicht wird

Umsetzung
Der Berichterstatter schätzt ein, dass es möglich sein dürfte, das vorgeschriebene Verfahren 
für die Berechnung der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten bereits ab 2010 
einzuführen und anzuwenden, und unterbreitet daher den Vorschlag, den Zeitpunkt so 
vorzuziehen, dass die umwelt- und marktbezogenen Effekte so schnell wie möglich erreicht 
werden können.


